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„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 

Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Inserenten in einer 

Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. Anzeigenaufträge können nur in Textform erteilt 

werden. Unmittelbar nach Erhalt des Auftrages bestätigt die Kammer dem Auftraggeber den 

Auftrag. 

Die Kammer behält sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 

technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 

abzulehnen, wenn ihr Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 

eine Veröffentlichung für die Kammer unzumutbar ist. 

Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes ist der Auftraggeber verantwortlich. 

Die Kammer wird alle Anzeigen für einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen 

veröffentlichen. 

Falls kein Ausnahmetatbestand eingreift, übersendet die Kammer dem Auftraggeber 

unverzüglich nach Auftragseingang einen Gebührenbescheid. 

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 

Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – gleich aus welchem Grund - 

ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug 

sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 

Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. 

Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 

bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus 

auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 

gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 

voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 

Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier 

Wochen nach Eingang des Gebührenbescheides geltend gemacht werden. 

 



Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von Aufträgen und zur 

Leistung von Schadensersatz. 

Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit des 

Anzeigentextes. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter 

freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er nicht rechtzeitig 

sistiert wurde, gegen die Kammer erwachsen. Die Kammer ist nicht verpflichtet, Aufträge und 

Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 

nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine 

Ansprüche gegen die Kammer zu. 

Der Auftraggeber hält die Kammer von allen Ansprüchen aus Verstößen der Anzeigen gegen 

gesetzliche Vorschriften, insbesondere das Wettbewerbs- und das Urheberrecht, frei. 

Bei Ziffernanzeigen wendet die Kammer für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 

Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe, Wertbriefe und 

Expresssendungen auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 

weitergeleitet. Der Kammer kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt 

werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu 

öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 1.000 g) überschreiten, sowie 

Waren-, Bücher- und Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung 

ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und 

Weiterleitung setzt in jedem Fall voraus, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden 

Gebühren/Kosten übernimmt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Schwerin. 

Mit Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Geschäftsbedingungen 

und die Gebühren gemäß der Gebührensatzung der Kammer in ihrer jeweils geltenden 

Fassung an. 

Gemäß § 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die 

erforderlichen Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 

gespeichert werden. 


